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§ 13q AWG 2002 Auszeichnung von
Einweg- und

Mehrweggetränkeverpackungen
 AWG 2002 - Abfallwirtschaftsgesetz 2002

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 20.07.2024

§ 13q.

Letztvertreiber gemäß § 14b Abs. 2 und 4 von Getränkeverpackungen sind verp2ichtet, Einweg- und

Mehrweggetränkeverpackungen in der Verkaufsstelle deutlich sicht- und lesbar auszuzeichnen. Dazu sind die Worte

„EINWEG“ und „MEHRWEG“ in unmittelbarer Nähe zu den jeweiligen Getränkeverpackungen so anzubringen, dass die

entsprechenden Getränkeverpackungen eindeutig zugeordnet werden können. Von dieser Verp2ichtung

ausgenommen sind jene Letztvertreiber, die nur Standorte betreiben, die weniger als 400 m² Verkaufs2äche

aufweisen. Letztvertreiber gemäß § 14 Abs. 1, die Getränkeverpackungen im Rahmen des Versandhandels,

einschließlich des elektronischen Versandhandels, vertreiben, haben ihren Kunden diese Information rechtzeitig vor

deren Entscheidung über den Erwerb des Getränks, zB in ihrem Katalog, auf ihrer Internetseite sowie in den jeweiligen

Bestellformularen bekannt zu geben.
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